
Antrag auf Exmatrikulation (§ 62 LHG)

Ich beantrage die Exmatrikulation:       mit sofortiger Wirkung         zum Ende des laufenden Semesters

Grund der Exmatrikulation:

  Aufgabe des Studiums   Hochschulwechsel

  Abschluss (Bachelor, Master) 
Mir ist bewusst, dass die aufgeführten Daten im Campusportal (Namen,  
Geburtsort/-datum) so auf das Zeugnis aufgedruckt werden. Die zeitintensive  
Neuausstellung des Zeugnisses aufgrund falscher Daten ist kostenpflichtig!  
(siehe Hochschulgebührensatzung)

  Unterbrechung des Studiums

  Sonstige Gründe

Bemerkungen:

Entlastung der Bibliothek Entlastung der Fakultät

Kann auch per E-Mail eingeholt werden*
E-Mail-Adresse: bib-service@htwg-konstanz.de

Kann auch per E-Mail eingeholt werden*
E-Mail-Adresse des Fakultäts-/Studiengangssekretariat
siehe: www.htwg-konstanz.de/studium/studienangebot/
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Bitte holen Sie die Entlastungsvermerke der Bibliothek und der Fakultät ein und reichen Sie dann beides  
zusammen bei Ihrer Sachbearbeiterin im Studierendensekretariat ein (persönlich, per Post oder per E-Mail):  
www.htwg-konstanz.de/studsek

Siehe Seite 2

Studierendensekretariat
Gebäude A, EG
Alfred-Wachtel-Straße 8
78462 Konstanz

Name Vorname

Studiengang Matrikelnummer

Ich versichere die Richtigkeit meiner Daten auf der Immatrikulations-Bescheinigung im Campus-Portal. 
Wir empfehlen Ihnen, alle Immatrikulations-Bescheinigungen im Campus-Portal abzurufen und lokal abzuspeichern, da 
Sie nach erfolgter Exmatrikulation keinen Zugriff mehr zum Campus-Portal haben. https://hisinone.htwg-konstanz.de

Interner Verarbeitungsvermerk (wird von der HTWG ausgefüllt)

Exmatrikulation ausgeführt zum: 

Unterlagen aus- 
gehändigt/zugesandt am: 

Datum/Handzeichen: 

Eingangsstempel

Kopien:

Ablage Studierendenakte

Fakultäten
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Studierendensekretariat
Gebäude A, EG
Alfred-Wachtel-Straße 8
78462 Konstanz

Kontodaten Bei Überweisung auf ein ausländisches Konto, sind die Kosten von der*dem Student*in zu tragen.

Name, Vorname

Matrikelnummer

Geldinstitut

PLZ, Stadt, Straße

IBAN BIC/SWIFT

Ort, Datum Unterschrift Student*in

Bei einer Exmatrikulation innerhalb eines Monats nach Vorlesungsbeginn wird Ihnen der Verwaltungs-
kostenbeitrag sowie ggf. bezahlte Studiengebühren erstattet. Die Rückerstattung des Studierendenschaftsbeitrags  
sowie des Studierendenwerksbeitrags erfolgt auf Antrag (siehe nächster Absatz).

Antrag auf Rückerstattung des Studierendenschaftsbeitrags / des Studierendenwerksbeitrags  
bei Exmatrikulation innerhalb eines Monats nach Vorlesungsbeginn 

Ich beantrage hiermit die Erstattung

  des Studierendenschaftsbeitrags

  des Studierendenwerksbeitrags für Seezeit

Interner Verarbeitungsvermerk (wird von der HTWG ausgefüllt)

Gebühreneingang in STU verzeichnet:

Antrag geprüft und genehmigt/abgelehnt für:

Datum:    Handzeichen: 

Studierendenakte

in STU gebucht Kopie

Zahlstelle (dreifach)Verwaltungskosten- und Studierendenschaftsbeitrag 

Studierendenwerksbeitrag

Studiengebühren

Verwaltungskosten- und Studierendenschaftsbeitrag 

Studierendenwerksbeitrag

Studiengebühren

Für Sommersemester 20

Für Wintersemester 20  /20
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